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RS OGH 1970/12/2 5Ob269/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1970

Norm

AußStrG §18 A

Rechtssatz

Die Rechtskraft einer auf die Annahme des Einverständnisses der Beteiligten gestützten Entscheidung steht der

neuerlichen Aufrollung der damit geregelten Frage nicht entgegen, wenn das Einverständnis nur für die Dauer

bestimmter Verhältnisse erklärt wurde, diese sich aber geändert haben.
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